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Ein eigenständiger wissenschaftlicher Beruf 
Von Peter Schulthess, Zürich* 

Ist die Psychotherapie eine Domäne der Theologie, der Medizin, der Psychologie oder doch eine eigenständige Wissenschaft? Darüber gehen die Meinungen unter den Berufsverbänden auseinander. Der Autor des folgenden Beitrags legt Argumente und Entwicklungen dar, welche für ein Verständnis der Psychotherapie als selbständige Wissenschaft sprechen und eine entsprechende zukunftsweisende Gesetzgebung verlangen. 

Bei Viktor Frankl, dem Begründer der Existenzanalyse, ist nachzulesen, wie er sich für die Eigenständigkeit der Psychotherapie einsetzte und sich dagegen verwahrte, dass die Psychotherapie als «Ancilla der Theologie» in Letzterer aufgehe. Sie habe eine «scientia naturaliter irreligiosa» zu sein, mit aller Forschungsfreiheit als eigenständiger Wissenschaft. Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, setzte sich vehement für die Laienanalyse ein, also dafür, dass die Psychoanalyse nicht nur eine ärztliche Disziplin sein dürfe, sondern eine eigenständige Wissenschaft, welche für ihre Weiterentwicklung auch des Grundlagenwissens anderer Disziplinen bedürfe. Zwar kam es in der Schweiz nie zu einer Gesetzgebung, welche ausschliesslich die Theologie als Grundlagenstudium für die Ausbildung in Psychotherapie verlangte, wohl aber zu einer, welche die Ausübung der Psychotherapie ausschliesslich Ärzten und Ärztinnen erlaubte. Im Kanton Zürich ist diese erst 1991 gerichtlich aufgehoben worden. 

   Mittlerweile hatte die Psychologie sich an den Universitäten etabliert und begann vermehrt die Psychotherapie als psychologischen Beruf zu verstehen. Sie tut dies bis heute mit Vehemenz und hat sich damit in einigen Kantonen etablieren können. In anderen Kantonen hat sich allerdings ein anderes Verständnis der Psychotherapie durchgesetzt: Die Psychotherapie gilt als eigenständiger wissenschaftlicher Beruf, was sich darin ausdrückt, dass nicht nur Psychologen Psychotherapeuten werden können, sondern auch alternative Grundausbildungen als Äquivalent anerkannt werden. Diese Position wird seit Jahren vom Schweizer Psychotherapeutinnen- und Psychotherapeutenverband (SPV) vertreten. 

Die Charta für Psychotherapie 

   Zwischen 1989 und 1991 ist von Vertretern der verschiedensten Richtungen der Psychotherapie im Rahmen einer Konferenz der Schweizer Ausbildungsinstitute und Fachverbände der Text der Schweizer Charta für Psychotherapie erarbeitet worden. In ihm wurde das Verständnis der Psychotherapie als eigenständige, inter- bzw. transdisziplinäre Wissenschaft umschrieben, welche aus dem Fundus verschiedener anderer Wissenschaften schöpft. Der Zugang zur Weiterbildung in Psychotherapie will bewusst offen gehalten werden. Dieses Verständnis der Psychotherapie hatte internationale Auswirkung und deckt sich u. a. mit jenem, das sich in Österreich gesetzgeberisch durchgesetzt hatte. Es entstand die internationale Strassburger Deklaration zur Psychotherapie, welche zur Grundlage für die European Association for Psychotherapy (EAP) genommen wurde. Die EAP ist der Ansprechpartner für die EU in Sachen Psychotherapie. 

   Die Schweizer Charta für Psychotherapie (Charta) hat sich nach einigen Jahren organisatorischer Zugehörigkeit zum SPV als rechtlich selbständiger Dachverband für psychotherapeutische Weiterbildungsinstitutionen, Fach- und Berufsverbände konstituiert. Zu ihr gehören 34 Institute und Verbände, wovon der SPV der mitgliederstärkste ist. Insgesamt gehören etwa 2200 Psychotherapeuten zu den ihr angehörenden Institutionen, womit die Charta der grösste psychotherapeutische Dachverband ist. 

   Unter der Ägide der Charta wurde der Universitätslehrgang Psychotherapeutische Psychologie in Kooperation mit der staatlichen Donau-Universität Krems aufgebaut. Er ist in verschiedenen Kantonen als zur Psychologie äquivalente Grundausbildung zur Aufnahme einer Weiterbildung in Psychotherapie anerkannt. Die Mehrheit der Kantone teilt die Haltung, dass nicht nur ein Psychologie- oder ein Medizinstudium zur Ausbildung zum Psychotherapeuten führen kann, und kennt in den Gesetzen entsprechende Bestimmungen. 

Wankelmut des SPV 

   Der SPV gab unter dem Druck der Verbände der Psychologen und der Verhandlungen mit Versicherungsträgern 2007 seine bisherige und seit Jahren mit Überzeugung vertretene Haltung auf und wollte künftig auch nur noch ein Psychologiestudium als Voraussetzung für eine Weiterbildung in Psychotherapie anerkennen. Er trat damit in Widerspruch zur Charta und zur EAP, wo er Mitglied ist. Er riskierte auch, manche Inhaber von kantonalen Praxisbewilligungen nicht mehr aufnehmen zu können. Diesen Entscheid hat die Mitgliederversammlung 2008 rückgängig gemacht. Es sollen nebst einem Medizin- oder Psychologiestudium auch andere human- oder sozialwissenschaftliche Studien in Verbindung mit einem universitären Ergänzungsstudium in psychotherapeutischem Grundlagenwissen anerkannt werden. 

   Der bisherige Präsident des SPV trat daraufhin zurück. Die von ihm verfolgte Politik, die Psychotherapieausbildung auf medizinische und psychologische Studiengänge zu beschränken, damit die nichtärztliche Psychotherapie eher in die Grundversicherung aufgenommen würde, ist politisch nicht haltbar. Die Mehrheit der Mitgliederversammlung des SPV hat deshalb 2008 beschlossen, weiterhin die Ziele der EAP und der Charta zu teilen und sich für einen verantwortungsvollen offenen Zugang zur Psychotherapie einzusetzen. 

Die Psychotherapie als Wissenschaft 

   Die Entwicklung der Psychotherapie zur eigenständigen Wissenschaft macht derweil auch akademisch weitere Fortschritte: In Wien bietet die Sigmund-Freud-Universität ein Vollstudium in Psychotherapiewissenschaft an. Auf europäischer Ebene ist ein Netzwerk von Vertretern verschiedener Universitäten entstanden, welche die Psychotherapie als eigenständige Wissenschaft universitär positionieren wollen. In Deutschland hat sich die Deutsche Gesellschaft für Psychotherapiewissenschaft gebildet, mit dem Ziel, die Psychotherapieausbildung an den Universitäten zu verselbständigen, auch für andere Sozialwissenschaften offenzuhalten und in Verbindung mit den privaten Ausbildungsinstitutionen die theoretische und praktische Ausbildung zu gewährleisten. 

   Eine Schweizer Bundesgesetzgebung zur Psychotherapie wird dieser Entwicklung Rechnung tragen müssen. Nachdem der Versuch gescheitert ist, die nichtärztliche Psychotherapie im Medizinalberufegesetz zu regeln, wird der Anlauf, sie in einem Psychologieberufegesetz zu regeln, nur dann gelingen, wenn die Psychotherapie nicht ausschliesslich als Beruf von Psychologen verstanden wird. 

   * Der Autor ist Präsident der Schweizer Charta für Psychotherapie, Mitglied im Schweizer Psychotherapeutinnen- und Psychotherapeutenverband (SPV) und Mitglied des erweiterten Vorstands der European Association for Psychotherapy (EAP). 


Diesen Artikel finden Sie auf NZZGlobal unter: http://www.nzz.ch/global

NZZ Online: http://www.nzz.ch
Copyright (c) Neue Zürcher Zeitung AG
